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Checkliste: So geht Ihre Satzungsänderung 2022 glatt durch

	

	Vorbereitungspunkt
	To do
	Erledigt?

	Änderungsbedarf klären
	Sie haben die Satzung Ihres Vereins daraufhin überprüft, ob und welche Punkte geändert oder modernisiert werden sollen.
	

	Satzungsvorgaben klären
	Sie prüfen, ob es in der Satzung spezielle Regelungen zu Satzungsänderungen gibt, die zu beachten sind.
Beispiel: Manche Satzung neu gegründeter Vereine sieht vor, dass die Satzung erstmals nach einer bestimmten Anzahl von Jahren seit Gründung geändert werden darf. Hieran sind Sie natürlich gebunden.
	

	Formulierungen festlegen
	Im Vorstand wurde besprochen, welche Änderungen sinnvoll bzw. dringlich sind, um den Verein weiterhin als modern und zeitgemäß führen und positionieren zu können. Es werden die konkreten Satzungsänderungen besprochen und die Formulierungen festgelegt und geprüft.
	

	Tagesordnung für Mitgliederversammlung
	Sofern die Satzung kein anderes Organ festlegt, ist die Mitgliederversammlung zuständig für den Beschluss über die Satzungsänderung. Zur Mitgliederversammlung muss:
• termingemäß (laut Satzung)
• unter Angabe der Tagesordnungspunkte der Versammlung
von Ihnen eingeladen werden.
Angekündigt werden muss der Gegenstand der Satzungsänderung. Nicht notwendig ist es, schon den vollen Wortlaut der vorgeschlagenen Satzung in der Tagesordnung und Einladung zur Mitgliederversammlung anzukündigen. Es genügt anzugeben, welche Satzungsbestimmungen im Einzelnen geändert werden sollen.
Vorsicht, Falle: Es ist nicht ausreichend, wenn Sie nur den Tagesordnungspunkt „Satzungsänderung“ angeben. Sie müssen ausführen, welche Bestimmungen der Satzung im Einzelnen zur Änderung und damit zur Abstimmung anstehen.
Beispiel: Sie wollen die Regelungen zur Zuständigkeit des Vorstands ändern und den Vereinsnamen ergänzen, um Verwechslungen mit einem Nachbarverein auszuschließen. In der Tagesordnung müssen Sie diese Punkte ankündigen, z. B. als:
TOP 3: Satzungsänderung in den Regelungen
• § 1 Vereinsname
• § 3 Zuständigkeiten des Vorstands
	



       
       


       




       

	Wenn die Satzung insgesamt geändert werden soll
	Wollen Sie die Satzung insgesamt ändern, also völlig neu fassen, reicht es normalerweise nicht, wenn Sie als Tagesordnungspunkt „Satzungsneufassung“ angeben.
Sie müssen zusätzlich
• entweder den Mitgliedern den neuen Text, über den beschlossen werden soll, zusenden, denn nur dann können sich die Mitglieder mit den vorzunehmenden Änderungen befassen,
• oder zumindest den Hinweis geben, dass der Text, der zur Beschlussfassung steht, in der Geschäftsstelle des Vereins eingesehen werden kann. In diesem Fall haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich den Text anzusehen und die Änderung zur Kenntnis zu nehmen. Ob jedes Mitglied dies tut, ist unerheblich.
Tipp: Über die Satzungsänderung kann auch beschlossen werden, wenn keines der Mitglieder von seinem Einsichtsrecht Gebrauch gemacht hat.
	









	Beschlussfassung, Beginn
	Der neue Text der Satzung ist vor der Beschlussfassung zu verlesen. (Haben Sie ihn den Mitgliedern bereits mit der Einladung zur Versammlung zugeschickt, können Sie auf die Verlesung verzichten.)
Vor der Beschlussfassung muss der Versammlungsleiter auf diese Möglichkeit hinweisen:
• Jedes Mitglied kann verlangen, dass über die einzelnen Punkte eine Aussprache stattfindet und/oder
• dass über jeden einzelnen Punkt der Satzungsänderung gesondert abgestimmt wird.
	





	Beschlussfassung, Verlauf
	Macht ein Mitglied von seinen Rechten Gebrauch und verlangt die gesonderte Beschlussfassung über die einzelnen zu ändernden Punkte, kann die Satzung nicht mehr insgesamt zur Abstimmung gestellt werden. Die Mitgliederversammlung hat dann über jede einzelne Regelung, die geändert werden soll, einen eigenständigen Beschluss zu fassen.
	

	Beschlussfassung, Mehrheiten
	Beschlüsse über Satzungsänderungen müssen grundsätzlich mit der Mehrheit der bei der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder gefasst werden – sofern Ihre Satzung keine anderen Mehrheiten festlegt. Vor der Versammlung prüfen!
Enthält Ihre Satzung keine eigenständigen Regelungen, mit welchen Mehrheiten Beschlüsse über Satzungsänderungen zu fassen sind, oder verweist sie auf § 33 BGB, dann gelten folgende Mehrheitsverhältnisse:
• Sind drei Viertel der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen dafür, dass die vorgeschlagenen Satzungsänderungen vorgenommen werden, dann ist die Satzungsänderung beschlossen, sofern es sich nicht um Regelungen handelt, die den Zweck des Vereins betreffen.
• Soll mit der Satzungsänderung der Vereinszweck geändert werden, müssen alle Mitglieder der Zweckänderung zustimmen. Es muss also ein einstimmiger Beschluss vorliegen.
Tipp: Sie können die Einstimmigkeit auch dadurch erreichen, dass die Mitglieder ihre Zustimmung schriftlich oder per Fax erklären. Die Zustimmung der nicht in der Versammlung anwesenden Mitglieder muss vor der Beschlussfassung der anwesenden Mitglieder vorliegen. Das schriftliche Zustimmungsverfahren ist nur erlaubt, wenn die Satzung ein derartiges Verfahren nicht ausdrücklich verbietet.
Der Versammlungsleiter verkündet nach Auszählung das Abstimmungsergebnis.
	


 














       

	Ungültige Stimmen
	Ungültige Stimmen oder Stimmenthaltungen werden bei der Auszählung der abgegebenen Stimmen nicht mitgezählt. Gezählt werden ausschließlich die Ja- und Neinstimmen. Maßgebend dafür, ob die Satzungsänderung angenommen oder abgelehnt ist, sind die tatsächlich abgegebenen Stimmen und die sich aus deren Auszählung ergebenden Mehrheiten.
	

	Protokollierung
	Die Satzungsänderung muss in vollem Wortlaut im Versammlungsprotokoll protokolliert werden. Zum Abstimmungsergebnis sind im Protokoll anzugeben:
• die Anzahl der abgegebenen Stimmen,
• die Anzahl der Jastimmen,
• die Anzahl der Neinstimmen und
• die Anzahl der ungültigen Stimmen.
	

	Anmeldung
	Wenn die Satzung geändert wird, muss dies dem Vereinsregister gemeldet werden (§ 71 BGB). Die beschlossenen Änderungen werden aber nach außen nur dann wirksam, wenn sie in das Vereinsregister eingetragen werden. Solange dies nicht erfolgt ist, entfalten sie im Verhältnis zu den Mitgliedern oder Dritten keine Wirkung.
Tipp: Es können zwar auf der Grundlage der geänderten Satzung schon Beschlüsse gefasst werden. Sie werden aber erst rechtswirksam, wenn die geänderte Satzung in das Vereinsregister eingetragen wurde.
• Die Satzungsänderung ist vom Vorstand beim Registergericht anzumelden.
• Der Anmeldung fügen Sie den Mitgliederbeschluss über die Satzungsänderung in Urschrift und Abschrift bei.
• Die Unterschriften des Vorstands unter der Anmeldung der Satzungsänderung werden öffentlich beglaubigt (§ 77 BGB). In einigen Bundesländern geht es kostensparend über die Gemeinde, sonst beim Notar.
• Die Anmeldeerklärung kann vom Vorstand selbst oder von einem Dritten abgefasst werden.
• Notwendig ist jedoch, dass Unterschriften der Vorstandsmitglieder unter der Anmeldung beglaubigt werden (§§ 77, 129 BGB, § 40 Beurkundungsgesetz).
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